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Vereinssatzung 
 
 
§ 1  Name, Sitz, Geschäftsjahr und Gerichtsstand 
 

1. Der Verein trägt den Namen HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden (HSG WBW) und hat 
seinen Sitz in Weiterstadt. Er wurde am 17.11.2010 gegründet und soll im Vereinsregister 
beim Amtsgericht Darmstadt eingetragen werden. Nach seiner Eintragung führt er den Zu-
satz e.V. 

2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
3. Gerichtsstand ist Darmstadt 

 
 
§ 2  Zweck und Gemeinnützigkeit 
 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Zweck des Vereins ist 
die Förderung des Sports. 

2. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch 
a. die Abhaltung von geordneten Sport- und Spielübungen im Handball 
b. die Durchführung von sportlichen und geselligen Veranstaltungen 

3. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mit-

glieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden. 
 
 
§ 3  Mitgliedschaft im Verein 
 

1. Der Verein führt als Mitglieder: 
a. Ordentliche Mitglieder (mit Vollendung des 18. Lebensjahres) 
b. Jugendliche (0 – 17 Jahre) 
c. Fördermitglieder 

 Stimmberechtigt bei Mitgliederversammlungen sind Mitglieder ab 16 Jahren.  
2. Mitglied des Vereins kann jede/r ohne Rücksicht auf Beruf, Rasse und Religion werden. 
3. Der Antrag auf Aufnahme in den Verein hat schriftlich zu erfolgen. Kinder und Jugendliche 

im Alter unter 18 Jahre können nur mit schriftlicher Zustimmung der gesetzlichen Vertreter 
aufgenommen werden. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem 1. jenes Monats, in dem die Bei-
trittserklärung erfolgt. 

4. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme. 
5. Die Mitglieder sind verpflichtet, das Vereinseigentum und die durch den Verein in Nutzung 

genommene vereinsfremden Übungs- und Wettkampfstätten, einschließlich deren Einrich-
tungen, sorgsam zu behandeln und für grob fahrlässige oder vorsätzlich verursachte Schä-
den aufzukommen. 

6. Die Mitgliedschaft endet 
a. Durch Austritt, der nur schriftlich für den Schluss eines Kalenderhalbjahres zulässig und 

spätestens 6 Wochen zuvor zu erklären ist.  
b. Durch Tod des Mitgliedes. 
c. Durch Streichung aus dem Mitgliederverzeichnis, wenn ein Mitglied drei Monate mit der 

Entrichtung der Vereinsbeiträge in Verzug ist und trotz erfolgter schriftlicher Mahnung 



 

HANDBALLSPIELGEMEINSCHAFT 
WEITERSTADT/BRAUNSHARDT/WORFELDEN 

 

Geschäftsstelle - Prenzlauer Weg 16 - 64331 Weiterstadt 
Tel.: 06150/12351, Fax: 06150/12395, E-mail: vorstand@hsgwbw.de,  www.hsgwbw.de 

 

 

 
Satzung HSG-Verein V-3, Stand  04.05.2011    Seite 2 von 6 

diese Rückstände nicht bezahlt oder sonstige finanzielle Verpflichtungen dem Verein 
gegenüber nicht erfüllt. 

d. Durch Ausschluss der erfolgen kann 
aa) bei vereinsschädigendem Verhalten 
bb)  bei grobem Vergehen gegen die Satzung und Beschlüsse 

e. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit. Der Ausschluss 
aus dem Verein muss dem betroffenen Mitglied schriftlich mitgeteilt werden. Das Mit-
glied hat die Möglichkeit, innerhalb einer Frist von einem Monat gegen den Beschluss 
schriftlich Einspruch zu erheben. Erfolgt ein Einspruch gegen den Ausschluss ent-
scheidet die nächste Mitgliederversammlung endgültig. Die Rechte aus der Mitglied-
schaft ruhen bis zu diesem Zeitpunkt. 

7. Über den Ausschluss eines oder mehrerer Vorstandsmitglieder entscheidet die Mitglieder-
versammlung. 

8. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche 
aus dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen 
Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf 
rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt. Sämtliches Vereinsvermögen, 
das sich im Zugriff des ausgeschlossenen Mitglieds befindet, ist unverzüglich und in ein-
wandfreiem Zustand zurückzugeben.  

 
 
§ 4  Organe des Vereins 
 

Die Organe des Vereins sind: 
a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand 

 
 
§ 5  Mitgliederversammlung 
 

1. Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand einberufen. 
2. Die ordentliche Mitgliederversammlung soll jedes Jahr möglichst in den ersten drei Mona-

ten des Kalenderjahres stattfinden. 
3. Die Einladung zu einer Mitgliederversammlung hat spätestens zwei Wochen vorher durch 

Aushang in den offiziellen Bekanntmachungskästen der HSG in den Sporthallen 
Braunshardt und Worfelden sowie auf der offiziellen Homepage der HSG zu erfolgen.  

4. 4.  Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der teilnehmenden Mitglieder 
beschlussfähig. 

5. Die Tagesordnung soll mindestens enthalten: 
a. Bericht des Vorstandes 
b. Entlastung des Vorstandes 
c. Neuwahl des Vorstandes (alle zwei Jahre) 
d. Bestätigung des Jugendvorstandes 
e. Wahl von zwei Kassenprüfer/innen (jeweils für zwei Jahre. Jedes Jahr eine/r, damit 

das Rotationsprinzip gewahrt bleibt. Wiederwahl ist nach einem Jahr Unterbrechung 
möglich) 

f. Anträge (die spätestens 7 Tage vor der Mitgliederversammlung dem Vorstand  
 schriftlich vorliegen müssen) 
g. Verschiedenes 
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6. Der/die Vorsitzende oder sein/ihr Vertreter/in leiten die Mitgliederversammlung. Sollten bei-
de verhindert sein, so kann ein weiteres Vorstandsmitglied die Mitgliederversammlung lei-
ten. 

7. Über die Mitgliederversammlung hat der/die Schriftführer/in eine Niederschrift aufzuneh-
men, die von dem/der Sitzungsleiter/in der Mitgliederversammlung und von dem/der 
Schriftführer/in zu unterzeichnen ist. 

8. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der abgege-
benen Stimmen, es sei denn, Gesetz oder Satzung schreiben eine andere Stimmenmehr-
heit vor; Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag 
als abgelehnt. 

9. Finden Neu- oder Ergänzungswahlen statt, erfolgt die Abstimmung offen (durch einfaches 
Handzeichen). Auf Antrag eines Mitgliedes erfolgt die Wahl schriftlich und geheim. Gewählt 
ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Stimmenthaltun-
gen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

10. Satzungsänderungen können nur mit einer 2/3 Mehrheit der anwesenden stimmberechtig-
ten Mitglieder beschlossen werden. Über die Auflösung des Vereins beschließt die Mitglie-
derversammlung mit einer 3/4 Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

11. Satzungsänderungen oder Ergänzungen der Satzung, die von der zuständigen Register-
behörde, vom Finanzamt, dem Landessportbund, den Landessportverbänden oder dem 
Spitzenverband DHB vorgeschrieben werden, werden vom Vorstand umgesetzt und bedür-
fen keiner Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Sie sind den Mitgliedern 
innerhalb von 8 Wochen nach Einreichung durch den Vorstand bei der zuständigen Regis-
terbehörde in geeigneter Weise bekannt zu geben. Dies gilt insbesondere für Satzungsän-
derungen die zur Aufnahme des neu gegründeten Vereins in das Vereinsregister, den Lan-
dessportbund und den Landessportverband nötig sind. 

12. Außerordentliche Mitgliederversammlungen finden statt, wenn das Interesse des Vereins 
es erfordert oder auf schriftlich begründeten Antrag von mindestens 20 % der Mitglieder 
beantragt wird. 

13. Neuwahlen des Vorstandes im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
finden statt, wenn mindestens 50 % der stimmberechtigten Mitglieder einen entsprechen-
den begründeten Antrag einreichen. 

14. Außerordentlichen Mitgliederversammlungen stehen die gleichen Befugnisse zu, wie den 
ordentlichen. 

 
 
§ 6  Vorstand 
 

1. Der Vorstand besteht aus: 
a. dem/der 1. Vorsitzenden 
b. dem/der 2. Vorsitzenden 
c. dem/der Schatzmeister/in 
d. dem/der Schriftführer/in 
e. dem/der Sportwart/in 
f. dem/der Beisitzer/in Eventmanagement 

2.  Die unter Punkt 1 genannten Vorstandsmitglieder bilden den geschäftsführenden Vorstand. 
3. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die unter Punkt 1, Buchstabe a-c genannten  

Vorstandsmitglieder. Sie sind einzeln zur Vertretung des Vereins berechtigt. 
 4. Der Vorstand im Sinne des BGB bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt. 
 5. Beim Ausscheiden von einzelnen Vorstandsmitgliedern während der Amtszeit kann sich 

der Vorstand bis zur nächsten Mitgliederversammlung durch Vorstandsbeschluss aus der 
Reihe der Mitglieder ergänzen. 
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6. Beim Ausscheiden von mehr als 50 % der Vorstandsmitglieder müssen Neuwahlen erfol-
gen.  

7. Es können weitere Beisitzer/innen für die Arbeit im Vereinsvorstand vom geschäftsführen-
den Vorstand benannt werden. Eine Wahl in der Mitgliederversammlung ist nicht erforder-
lich. 

8. Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig. Es besteht die Möglichkeit der Zahlung einer Auf-
wandsentschädigung im Rahmen des § 3 Ziffer 26a EStG. 

 
 
§ 7  Aufgaben des Vorstandes 
 

1. Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht 
durch die Satzung einem anderen Vereinsorgan übertragen worden sind. In seinen Wir-
kungskreis fallen insbesondere folgende Angelegenheiten: 
a. die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
b. die Erstellung des Jahresvoranschlages, sowie Abfassung des Jahres- und Geschäfts-

berichtes und des Rechnungsabschlusses 
c. die Vorbereitung der Mitgliederversammlung 
d. die Einberufung und Leitung der ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederver-

sammlung 
e. die ordnungsgemäße Verwaltung und satzungsgemäße Verwendung des Vereinsver-

mögens, letzteres mit Ausnahme im Falle der Vereinsauflösung 
f. die Aufnahme und Löschung von Mitgliedern, letzteres durch Kündigung oder Aus-

schluss des Mitgliedes 
g. die Anstellung und Kündigung von Angestellten und Arbeiter/innen des Vereins, ggf. ei-

nes/einer Geschäftsführer/in 
h. jederzeitige Berufung von Sachverständigen als Berater 

 
 
§ 8  Verfahrensordnung für die Beschlüsse anlässlich von Vorstandssitzungen 
 

1. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle geschäftsführenden Vorstandsmitglieder vor-
schriftsmäßig eingeladen und mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Die Ein-
ladung zu den Vorstandssitzungen erfolgt in der Regel durch den/die 1. Vorsitzende/n kann 
aber auch von jedem anderen Vorstandsmitglied verlangt werden. Einladungen können 
schriftlich, mündlich, fernmündlich, per Fax oder per Mail erfolgen. Die Bekanntgabe einer 
Tagesordnung ist bei Einberufung des Vorstandes erforderlich. 

2. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Über die Vorstandssitzungen ist ein Pro-
tokoll zu fertigen, welches vom Protokollanten und von dem/der jeweiligen Sitzungsleiter/in 
zu unterschreiben ist. 

3. Einer Vorstandssitzung bedarf es nicht, wenn alle Vorstandsmitglieder einem Vorschlag oder 
Beschluss schriftlich zustimmen. 

 
 
§ 9  Beiträge 
 

1. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge richtet sich nach den Bedürfnissen des Vereins. Er wird als 
Grundbeitrag durch die Mitgliederversammlung festgesetzt und einer Beitragsordnung ge-
regelt. Die Beitragsordnung ist nicht Bestandteil dieser Satzung. 
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2. Sämtliche Beiträge sind Bringschulden; sie sollten mindestens halbjährlich im Voraus be-
zahlt werden. Hierzu verpflichteten sich die antragstellenden Personen dem Verein eine 
Einzugsermächtigung zu erteilen. 

3. Geraten Mitglieder des Vereins unverschuldet in eine Notlage, können die Beiträge entwe-
der gestundet oder ganz bzw. teilweise erlassen werden. Stundungs- und Erlassungsan-
träge sind schriftlich an den Vorstand zu richten. Dieser entscheidet über den jeweiligen 
Antrag. 

 
 
§ 10 Versicherungsschutz (Haftung) 
 

1. Alle Mitglieder sind gegen Sportunfälle über den Landessportbund Hessen e.V. versichert. 
2. Versicherungsschutz gegen Diebstähle und Verlust von Kleidungsstücken, Wertsachen etc. 

in und rund um die Sportstätten bestehen nicht. 
3. Weiterhin besteht Versicherungsschutz für Fahrten im Zusammenhang mit der Ausübung 

der Vereinstätigkeit. 
 
 
§ 11 Jugendversammlung 
 

1. Die Jugendversammlung umfasst die Mitglieder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
des Vereins. Sie ist oberstes Organ der Jugendabteilung. Die Jugendversammlung kann 
sich eine Ordnung (Jugendordnung) geben. Die Jugendordnung ist von der Mitgliederver-
sammlung zu bestätigen. Sie ist nicht Bestandteil der Satzung. 

2. Vor jeder ordentlichen Mitgliederversammlung hat eine Jugendversammlung stattzufinden. 
Weitere Jugendversammlungen finden statt, wenn es im Interesse der Jugend des Vereins 
ist oder auf schriftlich begründeten Antrag von 20 % der jugendlichen Mitglieder beantragt 
wird. 

3. Jugendversammlungen werden durch den Jugendvorstand schriftlich einberufen und gelei-
tet. 

4. Alle zwei Jahre wählt die Jugendversammlung den/die Jugendsprecher/in. Er/sie muss von 
der Mitgliederversammlung bestätigt werden. Der/die Jugendsprecher/in sollte bei der Wahl 
unter 18 Jahre alt sein. 

5. Der/die Jugendsprecher/in ist Mitglied des Jugendvorstandes und vertritt dort die Interes-
sen der Vereinsjugend. 

 
 
§ 12  Ordnungen 
 

1. Der Vorstand kann mit absoluter Mehrheit eine Geschäftsordnung des Vereins beschließen 
und diese später ebenfalls mit absoluter Mehrheit ändern. 

2. Außerdem sind die Ordnungen der zuständigen Spitzenverbände für die Mitglieder des 
Vereins verbindlich. 

3. Die unter Punkt 1. und 2. aufgeführten Ordnungen sind nicht Bestandteil dieser Satzung.  
 
 
§ 13  Auflösungsbestimmungen 
 

1. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des steuerbegünstigten 
Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an die Stammvereine SG Weiterstadt, TSV 
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Braunshardt und TSG Worfelden. Die genauen Anteile werden in einem separaten Vertrag 
geregelt, welcher nicht Bestandteil dieser Satzung wird. 

2. Die empfangenden Vereine haben die Mittel unmittelbar und ausschließlich für die gemein-
nützigen Zwecke, insbesondere zur Förderung des Handballsports zu verwenden. 

 
 
§ 14  Schlussbestimmung 
 

1. Diese von der Mitgliederversammlung am 17.11.2010 beschlossene Fassung der Satzung 
tritt mit sofortiger Wirkung, spätestens jedoch mit der Eintragung in das Vereinsregister des 
Amtsgerichts Darmstadt, in Kraft. 

 
 
Weiterstadt, den 04.05.2011 
 
 


